
Vordruck 4h: Stimmzettel für die Wahl der örtlichen Jugend- und Auszubildendenvertretung, Bezirks-, Haupt- und 
Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung, die aus einer Person besteht (§ 28 Abs. 1 Buchst. b Alternative 2, 
§§ 29, 32 Abs. 1, § 45 Abs. 1, §§ 52, 53 Abs. 2 WO-BayPVG) 

 
 

Der Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr als ein Bewerber angekreuzt ist. 

Stimmzettel  
für die Wahl der örtlichen Jugend- und Auszubildendenvertretung, 

Bezirks-, Haupt- und Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung*)  

  

1.       

 (Name**), Vorname, Amts-, Berufs- oder Funktionsbezeichnung, Beschäftigungsstelle) 

 
2.       
 (Name**), Vorname, Amts-, Berufs- oder Funktionsbezeichnung, Beschäftigungsstelle) 

 
3.       

 (Name**), Vorname, Amts-, Berufs- oder Funktionsbezeichnung, Beschäftigungsstelle) 

 
 

 
*) Nichtzutreffendes streichen 

**) In alphabetischer Reihenfolge. 
 


